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Antrag an den Gemeinderat der Marktgemeinde Kundl 
 
 
 
Allianzantrag: Bürgerliche Kundler Liste (BKL) – Wirtschaft Kundl - Aktiv2000 
 
  
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kundl möge den Ankauf von Elektro-
Fahrrädern mit einem Pauschalpreis von € 200 pro Elektro-Fahrrad rückwirkend mit 
01.01.2010 fördern. Die Aktion soll bis 01.11.2010 gültig sein und kann bei einem 
weiteren Gemeinderatsbeschluss jederzeit verlängert werden. 
 
Elektro-Fahrräder sind flexibel und umweltfreundlich wie ein Fahrrad, obendrein 
bequem und fast so schnell wie ein Moped. Mit einem vollen Akku ist man bis zu 80 
km unterwegs. 100 km Fahrstrecke kosten nur etwa 7 Cent. 
 
Damit setzt die Marktgemeinde Kundl ein Zeichen als Beitrag zur Erfüllung der 
umweltpolitischen Verpflichtungen. 
 
Ziel der Förderungsaktion: 
 
Mit dieser Förderungsaktion soll ein Anreiz für den Einsatz von Elektro-Fahrrädern 
geboten werden. 
 
Siehe Zusatzanweisung auf Seite 2 
 
 
Datum:  27.5.2010 
 
 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
……………………………... 

 
……………………………...

 
……………………………...

 
Vizebgm. Dessl Michael 

(Bürgerliche Kundler Liste) 

 
GV Embacher Peter 
(Wirtschaft Kundl) 

 
GR Maier Gerhard 

(Aktiv 2000) 
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Förderung E-Mobilität 

 
Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge weisen Vorteile wie Lärmvermeidung und lokale 
Null-Emissionen auf. 
 

Wer wird gefördert? 
Nur natürliche Personen, die ihren Hauptwohnsitz seit mindestens 1 Jahr in Kundl 
haben und das angekaufte E-Fahrrad ausschließlich privat nutzen. Wenn das E-
Fahrrad ausschließlich im internen Verwaltungsbetrieb der Marktgemeinde Kundl 
eingesetzt wird und somit von der Sonderaktionen des Bundes im Rahmen der 
klima:aktiv Förderungen ausgeschlossen sind.  

Was wird gefördert? 

Die Marktgemeinde Kundl fördert den Ankauf von neuen Elektrofahrrädern.  

Hinweise: 

Nicht gefördert werden: Gebraucht- und Eigenbaufahrzeuge, Elektroscooter 
(Funvehicle), Golffahrzeuge, innerbetriebliche Transportfahrzeuge etc., sowie 
Nachrüstsätze für E-Fahrräder.  

Je Förderungswerber bzw. Förderungswerberin  kann nur ein Fahrzeug finanziell 
unterstützt werden.  
  


